
Inhalt: 250 g (ca. 50 x 5g Beutel)
Ch.-B.: und Prod.-Datum:  
s. Dosenboden

Zulassungsinhaber:
Detia Freyberg GmbH
Dr.-Werner-Freyberg-Str. 11
69514 Laudenbach
Tel.: 06201 / 708-0

ARVALIN®CARB
(Wühlmaus-Gas)

WIRKUNGSWEISE: Detia Wühlmausgas ist ein zugelassenes Pflanzenschutzmittel, dessen 
Wirksamkeit geprüft und nachgewiesen ist. Durch die Reaktion mit der Bodenfeuchtigkeit ent-
stehen Gase, welche für die Tiere einen unerträglichen Geruch haben und sie zum Verlassen der 
befallenden Stellen veranlassen. Das Mittel ist zur Abtötung der Schädlinge nicht geeignet. Eine 
Anwendung ist nur vertretbar wenn die vergrämten Tiere auf den angrenzenden Arealen (Nach-
bargrundstücke) toleriert werden können. Mit einer Rückwan derung muss gerechnet werden. Das 
Mittel besitzt keine nachhaltige Wirkung.  

ANWENDUNG: Mit einem Suchstab das Gangsystem ausfindig machen. Durch vorsichtiges 
Öffnen der Erdgänge kann überprüft werden, ob die Gangsysteme bewohnt sind. Sind die Gänge 
nach ca. 1-2 Stunden wiederhergestellt oder mit Erde zugewühlt, sind Schädlinge vorhanden. 
Dann je Gang die gebrauchsfertigen Beutel einlegen.

AUFWANDMENGE: 5 g bei Wühlmäusen (entspricht 1 Beutel) oder 20 g bei Maulwürfen (ent-
spricht 4 Beutel) pro Bau in den geöffneten Gang geben. Das Loch danach sofort mit einem 
passenden Gegenstand (Grasbüschel, Holz, Stein, Erde) abdecken aber nicht zutreten, damit 
das durch Bodenfeuchtigkeit entstehende Acetylengas die Gänge völlig durchdringen kann. Als 
Rückstand bildet sich nach Auflösung des Mittels unschädlicher Düngekalk.

VON DER ZULASSUNGSBEHÖRDE FESTGESETZTE ANWENDUNGSGEBIETE UND  
-BESTIMMUNGEN: Anwendung durch nichtberufliche Anwender zulässig.

ANWENDUNGSGEBIET: Zur Vergrämung von Wühlmaus/ Schermaus und Maulwurf im Acker-
bau sowie auf Wiesen und Weiden, im Gemüse-, Obst- und Zierpflanzenbau. Im Freiland ganzjäh-
rig nach Befallsbeginn einsetzbar. Aufgrund der durch die Zulassung festgelegten Anwendungen 
des Mittels werden Bienen nicht gefährdet (B3). Das Mittel ist sehr giftig für Vögel und Wild, 
deshalb immer tief und unzugänglich in die Gänge der zu bekämpfenden Tiere einbringen. 

HINWEISE FÜR DEN SICHEREN UMGANG: An der Luft oder 
bei Einwirkung von Feuchtigkeit entwickelt sich Phosphan, ein 
geruchloses, für Menschen und Tiere sehr giftiges und ätzendes 
Gas, das hochentzündlich sowie selbstentzündlich an der Luft 
ist. Gelegentlich tritt ein von Verunreinigungen stammender 
knoblauch-, fisch- oder karbidartiger Geruch auf. Dieser Geruch 
allein ist kein zuverlässiges Anzeichen von Phosphan, da er von 
Erde und anderen Materialien leicht adsorbiert werden kann und 
häufig erst oberhalb von gesundheitlichen Grenzwerten auftritt.  
Die Packung bzw. Unterverpackung (Beutel) darf nur im Freien 
geöffnet werden und muss unbedingt in einem Arbeitsgang voll-
ständig verbraucht werden. Das Mittel darf nur im freien Gelände 
angewendet werden, jedoch nicht unter Gebäuden und in deren 
Nähe, damit das Eindringen des entstehenden Gases in die Ge-
bäude vermieden wird. Das Mittel nicht bei Regen, starkem Nebel 
oder stark durchfeuchteten Böden auslegen. 

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augen-
schäden. Kann die Atemwege reizen. Beim Umgang mit dem 
Produkt nicht essen, trinken oder rauchen.  

Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung (langärmeliges Hemd, lange Hose und festes Schuhwerk) / 
Augenschutz/ Gesichtsschutz bei Ausbringung/Handhabung des Mittels tragen. Die Richtlinie für 
die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung im Pflanzenschutz „Persönliche Schut-
zausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln“ des Bundesamtes für Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsicherheit ist zu beachten. 

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhan-
dene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT: 
Mittel mit trockenen Tuch entfernen und mit viel Wasser waschen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund 
ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI Exposition oder falls betroffen: Sofort GIFTINFOR-
MATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. 
Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. Für Kinder trotz kindergesicherten Verschluss 
unzugänglich aufbewahren. Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchs-
anleitung einhalten.

AUFBEWAHRUNG UND ENTSORGUNG: Das Mittel ist stets trocken und nur in verschlos-
sener Originalverpackung zu lagern und nur in abseits von Wohnungen gelegenen Räumen, die 
nicht zum ständigen Aufenthalt von Menschen und Haustieren bestimmt sind. Der Ort muss tro-
cken und gut belüftet sein. Packungen nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. 
Packungen mit eventuell anfallenden Produkt resten bei Sammelstellen für Haushaltschemikalien 
abge ben (AW 060399). Wir haften für gleichbleibende Qualität des Produktes zum Zeitpunkt der 
Lieferung.

Zur Vergrämung von Wühlmaus, 
Schermaus und Maulwurf im Acker-
bau sowie auf Wiesen und Weiden, im 
Gemüse-, Obst- und Zierpflanzenbau.

WIRKSTOFF: 800 g/kg (80%) Calciumcarbid

BVL Zulassungs-Nr: 050425-72
UFI: 7ECQ-KAQT-300V-1208

Vertrieb:
Detia Garda GmbH
Dr-Werner-Freyberg GmbH
69514 Laudenbach
Tel.: 06201 / 708-480

GEWÄSSERSCHUTZ: Die Anwendung des Mittels in oder unmittelbar an oberirdischen Ge-
wässern oder Küstengewässern ist nicht zulässig. Aufgrund der Gefahr der Abschwemmung 
muss bei der Anwendung zwischen der behandelten Fläche und Oberflächengewässern -ausge-
nommen nur gelegentlich wasserführender, aber einschließlich periodisch wasserführender- ein 
Sicherheitsabstand von mindestens 10 m eingehalten werden. Unabhängig davon ist der gemäß 
Länderrecht verbindlich vorgegebene Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten. 
Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet 
werden. Das Mittel ist giftig für Fischnährtiere, Fische und Algen. Mittel und dessen Reste sowie 
entleerte Packungen und Behälter nicht in Gewässer gelan gen lassen. Dies gilt auch für indirekte 
Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle. 

WARTEZEITEN: (F) Haus- und Kleingar-tenbereich: Freiland: Ackerbau-, Obst- 
und Gemüsekulturen, Grünland: die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen 
und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung 
(z.B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich. (N) 
Zierpflanzenbau: Freiland: Die Festsetzung einer Wartezeit ist ohne Bedeutung. 

Medizinische Notfallauskunft bei Vergiftungen: Giftinformationszentrum Mainz - Tel.: +49 (0) 
6131 / 19240 (Beratung 24/7 in deutscher und englischer Sprache); allgemeiner Notruf: 112

GEFAHR




